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1 	 T36/88 

Sàchverhalt und Antrage 

Die Beschwerdegegnerin 1st Inhaberin des europãischen 
Patents 0 036 999 (AnmeldenulTuner 81 101 939.7). 

Die Beschwerdeführerin hat gegen die Patenterteilung geinàl3 
Artikel 100 (a) EPU unter Angabe folgender Dokuinente 
Einspruch erhoben: 

DE-A-2 544 447 (Dl) 
DE-A-2 726 335 (D2) 

Die Einspruchsabteilung hat gestützt auf Art. 114 (1) EPU 
noch das Dokuinent 

DE-A-2 511 957 (D3). 

in das Verfahren eingeführt. Unter Berücksichtigung der 
Dokumente Dl bis D3 hat die Einspruchsabteilung in einer 
Zwischenentscheidung un Sinne von Art. 106 (3) EPU 
festgestellt, daB un Hinblick auf Art. 102 (3) EPU die 
Erfordernisse dieses tJbereinkoinmens der Aufrechterhaltung 
des Streitpatents in geàndertem tJinfang aufgrund der in der 
Mitteilung geinäB Regel 58 (4) EPU voin 7. April 1987 
angegebenen Unterlagen nicht entgegenstehen. 

Die der obigen Zwischenentscheidung zugrunde liegenden 
unabhängigen Patentansprüche 1 und 4 lauten: 

11 1. Verfahren zur Endlagerung von schwach bis niittel 
radioaktiv kontaminierten Filterkerzen oder Filter-
kerzeneinsätzen mit den folgenden Schritten: 

a) ein zur Endlagerung vorgesehener Abfallbehâlter 
wird zur Aufnahmne der Filterkerzen oder Filter- 
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2 	T 36/88 

kerzeneinsàtze im Inneren eines Abschirm-

behälters am Kontaminierungsort so aufgestellt, 

daB er mit einem den Filterkerzen betriebsmãBig 

zugeordneten Greifer beladen werden kann, 

b) der Abschirmbehãlter wird nach dem Beladen des 

Abfallbehälters mit den Filterkerzen oder 

Filterkerzeneinsãtzen mit einem Deckel versehen, 

der den Abfallbehãlter dicht verschlieSt, 

C) 	die Filterkerzen oder Filterkerzeneinsätze 

werden im Abfallbehälter mit einem Bindemittel 

bedeckt, das durch eine Zuleitung über eine 

Kupplungsstelle an der Oberseite des Deckels 

eingefüllt wird, 

der Deckel wird nach dem Auffüllen des Abfall-

behãlters mit Bindemittel vom Abfallbehälter 

gelöst und vom Abschirinbehälter abgenommen, 

der Abfallbehälter wird mit einem endlagerungs-

fãhigen VerschluB versehen, 

der Abfallbehälter wird zur Endlagerung 

abtransportiert. 

4. Einrichtung zur Ausübung des Verfahrens nach einem 

der Ansprüche 1 big 3,  dadurch gekennzeichnet, daB 

ein an sich bekannter Abschirmbehãlter (1) einen auf 

seine Ladeöffnung passenden Deckel (6) aufweist, der 

auf der Behälterinnenseite eine Dichtung (7) für 

einen von dem Abschirmbehàlter (1) umschlossenen 

Abfallbehälter (3) aufweist, und daB auf der 

BehälterauBenseite des Deckels (6) mindestens eine 

Kupplungsstelle (12, 17, 20) zur Verbindung einer 
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3 	T36/88 

äuBerenmit einer durch den Deckel (6) führenden 

Leitung (10, 16) vorgesehen 1st." 

Die Ansprüche 2 und 3 sind auf den Anspruch 1 und die 

Ansprüche 5 bis 9 auf den Anspruch 4 rückbezogen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Beschwerde erhoben, und in ihrer 

Beschwerdebegründung insbesondere auf das Dokuinent D3 und 

auf das in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents 

genannte Dokument 

DE-A-2 546 428 (D4) 

hingewiesen. Die Beschwerdeführerin beantragt die 

Aufhebung der.angefochtenen Zwischenentscheidung und den 

Widerruf des Streitpatents. 

In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung beantragt 

die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Beschwerde 

zurückzuweisen und das Streitpatent in der Fassung 

aufrechtzuerhalten, die sich aus der Mitteilung gemäB 

Regel 58 (4) EPU voin 7. April 1987 ergibt. 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) vertritt un 

wesentlichen folgende Auffassung: 

1. Die in der geänderten Beschreibungseinleitung des 

Streitpatents Seite 1, Absatz 2, nurunehr angegebene 

Aufgabe, die "Endlagerung" für Filterkerzen oder 

Filterkerzeneinsàtze "zu vereinfachen", stelle 

gegenüber dem zuvor auf den Transport der 

kontaminierten Teile abgestellten Problem eine 

unzulassige Erweiterung dar. 
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4 	T36/88 

Der sachliche Inhalt des Anspruchs 4 lasse of fen, 

wohin die durch den Deckel fuhrenden Leitungen führen 

sollen, umfasse daher auch in den Zwischenraum 

zwischen Abfall- und Abschirmbehälter führende 

Leitungen und gebe somit keine vollständige Lehre zum 

technischen Handein. 

Der Umstand, daB bei dem Verfahren gemãB Dokument D3 

Hohlrãume im ausgehàrteten Bindemittel auftreten, 

weise daraufhin, daB mit Hilfe dieses bekannten 

Verfahrens stückige Abfälle eingebunden werden. Daher 

würde der Fachmann die aus Dokument D3 bekannten 

Schritte b) (teilweise), C), e) und f) des 

Anspruchs 1 des Streitpatents ohne weiteres bei 

Filterkerzen oder Filterkerzeneinsätzen verwenden. 

Das in Dokument D4 angesprochene "Manipulatorgerät" 

entspreche dem im Anspruch 1 genannten "Greifer". 

Damit ergebe sich das Merkinal a) des geltenden 

Anspruchs 1 von selbst, da derartige Greifer am 

Kontaminierungsort vorhanden seien. 

Das im Merkmal b) enthaltene Teilmerkmal, daB der 

Abschirbehä1ter mit einem Deckel versehen wird, der 

den Abfallbehälter dicht verschlieSt, sei eine 

normale fachinännische MaBnahme, die sich aus der 

rationellen Ausnutzung zur Verfügung stehender 

Anlagenteile ergebe. 

Zu Merkmal d) des geltenden Anspruchs 1 gelange der 

Fachmann durch eine reine Zweckmäfiigkeitsentscheidung 

zwischen zwei Alternativen, nãinlich verlorener Deckel 

mit der Bindemittel-Fülleinrichtung oder ein mehrfach 

verwendbarer soicher Deckel, der dann durch einen für 

die Endlagerung bestiminten ersetzt werden müsse. 
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5 	 T36/88 

VIII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) trägt im 
wesentlichen sinngemäB folgendes vor: 

Die nunmehrige Aufgabenstellung basiere auf einein 
Vergleich des Standes der Technik, der sich 
insbesondere aus Dokuinent Dl ergebe, mit dem 
Anineldungsgegenstand ohne dessen technische Merkmale 
und deren Funktionen zu verändern. 

Die Betrachtungsweise der Beschwerdeführerin sei 
mosaikartig, ohne daB etwas Verbindendes in Richtung 
der Erfindung weise. 

Unter den im Anspruch ]. beanspruchten "betriebsmàBig 
zugeordneten Greifern" seien Fiiterwechselmaschinen 
zu verstehen, die an jedem Einsatzort der Filter im 
Kernkraftwerk installiert sind. Das in dem Verfahren 
gemä8 Dokument D4 eingesetzte "strahlungssichere 
Manipulatorgerät" hingegen sei ein Teil einer 
Bitumieranlage, die alle im Kernkraftwerk 
kontaminierten Filter zentral an einem von ihren 
unterschiedlichen Einsatzorten abweichenden Platz mit 
Bindemittel bedecke. 

Entscheidungsgründe 

	

1. 	Die Beschwerde ist zulãssig. 

	

2.1 	Gegenüber seiner erteilten Fassung ist der Anwendungs- 
bereich des geltenden Anspruchs 1 nunmehr von "Fest-
stoffen" auf die bisherigen Fakultativmerkmale "Filter-
kerzen und Filterkerzeneinsätze" beschrànkt. Ferner ist 
das aligemeine Merkinal, daB der Abfallbehâlter "mit einem 
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Transportmittel" zu beladen ist, durch die im 

Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 54 bis 56 (bzw. in der 

ursprünglichen Beschreibung: Seite 4, Zeilen 4 bis 7) 

enthaltene Angabe prãzisiert, daB das Transportmittel em 

"Greifer" 1st. Die Ansprüche 2 bis 9 sind in ihrer 

erteilten Fassung aufrechterhalten und entsprechen den 

ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 9. 

2.2 	In der Verailgeineinerung der dern Streitpatent iinplizit 

entnehmbaren Aufgabe, bei der Uberführung von 

kontaininierten Abfällen in einen endlagerungsfähigen 

Zustand "Transportvorgänge einzusparen" in die numnehrige 

explizite Angabe, "für Filterkerzen oder Filterkerzenein-

sátze die Endlagerung zu vereinfachen" verinag die Kammer 

entgegen der oben in Pkt. Vu-i dargelegten Auffassung der 

Beschwerdeführerin keine Anderung zu sehen, durch die im 

Sinne von Art. 123 (2) EPTJ der Inhait des europàischen 

Patents in der Weise geändert wird, daB sein Gegenstand 

über den Inhait der Arnueldung in der ursprüngiich 

eingereichten Fassung hinausgeht. Aus dern Wortlaut des 

Anspruchs 1 geht nämiich hervor, daB der dort verwendete 

Begriff "Endlagerung" nicht als perinanente Aufbewahrung 

sondern als uberführung in einen endlagerungsfáhigen 

Zustand zu interpretieren 1st. Die aligemeine Bezeichnung 

des Verringerns von Transportvorgãngen als "Vereinfachung 

der Endlagerung" führt nach Auffassung der Kainmer weder 

eine neue technische Mafinahine noch ein neues technisches 

Merkmal in die Patentunterlagen em. Desweiteren werden 

dadurch die Funktionen und Wirkungen der of fenbarten 

MaSnabmen und Merkinale uber die ursprüngiiche Of fenbarung 

hinaus auch nicht ergánzt oder abgewandelt. Insoweit es - 

wie im vorliegenden Fall - als eine dern Fachmann ohne 

weiteres gegebene Zielsetzung angesehen werden kann, 

bekannte MaBnahmen zu vereinfachen, ist nach Auffassung 

der Kanuner eine aligemeinere Charakterisierung einer 
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of fenbarten konkreten Lehre durch den Ausdruck 

"Vereinfachung" zumindest dann kein aliud, wenn sie - wie 

im vorliegenden Fall - dent Fachinann keinerlei über die 

ursprüngliche Of fenbarung hinausgehende explizite 

technische Lehre verinittelt. 

Die weiteren Anderungen der Beschreibung beschrãnken sich 

auf die Anpassung an den sachlichen Inhalt des nuninehr 

gültigen Anspruchs 1 und auf die Würdigung des relevanten 

Standes der Technik. 

	

2.3 	Da dent Wortlaut des Anspruchs 4 explizit zu entnehinen ist, 

daB der Deckel (6) des Abschirmbehãlters (1) eine Dichtung 

(7) für den Abfallbehàlter (3) aufweist, wird nach Meinung 

der Kalniner hierdurch iluplizit der technische Sachverhalt 

unifaBt, daB die durch den Deckel fuhrenden Leitungen (10, 

16) von der Dichtung uinschlossen sind und damit nicht 

auBerhaib des Abfallbehälters enden, sondern in sein 

Inneres führen. Insbesondere ergibt sich diese bauliche 

Ausgestaitung zwangslàufig aus der in Anspruch 4 iniplizit 

enthaltenen Eignung der Vorrichtung "zur Ausübung des 

Verfahrens nach Anspruch 1 11 . Nur wenn die Durchführungs-
of fnungen durch den Deckel über dent Abfallbehälter enden, 

können die in ihm enthaltenen Abfälle nit Bindemittel 

bedeckt werden. Dieser Sachverhalt ist dent Fachniann nach 

Auffassung der Kannuer ohne weiteres erkennbar. Aus diesen 

Gründen erachtet die Kanuner entgegen der Meinung der 

Beschwerdeführerin in (Pkt. VII-2) den Anspruch 4 für 

hinreichend kiar und vollstàndig. 

	

2.4 	Die in der Mitteilung gentäB Regel 58 (4) EPU von 

7. April 1987 genannten Unterlagen sind somit in Hinblick 

auf Artikel 123 (2), 123 (3) und 84 EPU nicht zu 

beanstanden. 
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3. 	Neuheit 

	

3.1 	Aus Dokument D3 ist mi Hinblick auf Anspruch 1 em 

"Verfahren zur Endlagerung von schwach big niittel 

kontaminierten" Abfällen mit den folgenden Schritten 

bekannt: 

"a) ein zur Endlagerung vorgesehener Abfallbehálter (vgl. 

Dokument D3, Seite 4, Zeilen 12 und 13) wird zur 

Aufnahme der "Abfãlle" so aufgestellt, daB er beladen 

werden kann, 

b) "nach dem Beladen des Abfallbehälters" wird em 

Deckel (9) verwendet, "der den Abfallbehälter (1) 

dicht verschlieSt (vgl. den linken Teil der Figur)", 

C) die Abfálle "werden im Abfallbehãlter mit einem 

Bindemittel bedeckt, das durch eine Zuleitung (6) 

über eine Kupplungsstelle (14) an der Oberseite des 

Deckels (9) eingeführt wird (vgl. den mittleren Teil 

der Figur sowie Seite 8, Zeilen 9 bis 18) 11 , 

e) der zum Einfüllen verwendete Deckel (9) wird als 

"endlagerungsfáhiger VerschluB" (Seite 8, Zeilen 2 

bis 4) benutzt, und 

"f) der Abfallbehälter wird zur Endlagerung 

abtransportiert." 

Die aus Dokument D3 bekannte Einrichtung zur Ausubung des 

bekannten Verfahrens ist wie die in Anspruch 4 des 

Streitpatents definierte dadurch gekennzeichnet, "daB auf 

der BehálterauBenseite des Deckels (9) mindestens eine 

Kupplungsstelle (11, 14) zur Verbindung einer ãuBeren (6, 
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7) mit einer durch den Deckel führenden Leitung (10, 13) 
vorgesehen 1st". 

Das Verfahren nach Anspruchs 1 des Streitpatents 
unterscheidet sich somit von dem aus Dokument D3 bekannten 
Verfahren durch folgende Merkmale: 

Die Abfälle sind nicht-pumpfähige "Filterkerzen oder 
Filterkerzeneinsàtze"; 

Die Beladung der Abfallbehãlter erfolgt nicht aus 
- 	 einem Sanunelbehâlter (D3, Seite 4, Abs. 2) sondern 

gemãB Schritt a) "mit eineiu den Filterkerzen 
betriebsmâBig zugeordneten Greifer" in einen "im 
Inneren eines Abschirmbehälters" befindlichen 
Abfallbehâlter "am Kontaminierungsort"; 

Die Dichtung des Abfallbehälters während des 
Einfüllens des Bindemittels erfolgt gemäB Schrift b) 
mit Hilfe eines Deckels, mit dent nicht der Abfall-
behàlter sondern "der Abschirmbehãlter nach dent 
Beladen mit den Filterkerzen oder Filterkerzen-
einsätzen" versehen wird, und 

Der wãhrend des Einfüllens des Bindeinittels 
verwendete Abschirmbehälterdeckel verbleibt nicht auf 

dent Abfallbehälter sondern "der Deckel wird nach dent 
Auffüllendes Abfallbehältes mit Bindeinittel voin 
Abfallbehälter gelöst und voin Abschirinbehälter 
abgenommen (Schritt d)) und der Abfallbehàlter wird 
mit einem endlagerungsfähigen VerschluB versehen 
(Schritt e))". 
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Die Vorrichtung nach Anspruch 4 des Streitpatents 

unterscheidet sich von der aus Dokument D3 bekannten 

Vorrichtung dadurch, daB 

Cl) "ein an sich bekannter Abschirmbehálter einen auf 

seine Ladeöffnung passenden Deckel aufweist, der auf 

der Behãlterinnenseite eine Dichtung für einen von 

dent Abschirmbehälter umschlossenen Abfallbehälter 

aufweist", und daB in diesem Deckel des Abschirm-

behãlters mindestens eine Kupplungsstelle und eine 

durch den Deckel führende Leitung vorgesehen sind. 

mm Hinblick auf die teilweise vont Obigen abweichende 

Interpretation des aus Dokuinent D3 bekannten Standes der 

Technik durch die Beschwerdeführerin in Pkt. VII-3 ist zu 

bemerken, daB in Dokument D3 die Handhabung der Abfälle 

von ihrem Kontaminierungsort über den Sammelbehälter zum 

Abfallbehälter nicht nãher beschrieben ist, und erst mm 

Rahmen des Einfüllens des Bindeminittels in die bereits mit 

endlagerungsfáhigen Deckein versehenen Abfallbehälter 

Abschirntbehälter erwãhnt werden. 

3.2 	Dokuinent D4 beschreibt ein Verfahren zur Endlagerung von 

radioaktiv kontaminierten Filterkerzen oder Filterkerzen- 

einsätzen, bei dent ein zur Endlagerung vorgesehener 

Abfallbehálter mit Filterkerzen oder Filterkerzeneinsátzen 

beladen, in geöffnetem Zustand zweistufig mit Bindemittel 

aufgefüllt, nach dent Erstarren des Bindemittels mit einem 

Deckel verschlossen und zur Endlagerung abtransportiert 

wird. 

Das aus Dokuinent D4 bekannte Verfahren verwendet keinen 

den Abfallbehãlter umschlieBenden Abschirntbehãlter und 

keinen Kupplungsstellen aufweisenden Deckel zum Einfüllen 

des Bindemittels in die Abfallbehãlter. Das Bindemittel 

wird vielinehr bei entferntem Deckel eingefüllt und dieser 
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erst nach Erkalten des Bindemittels aufgesetzt; vgl. 
Dokument D4, Seite 6, Absatz 1. Insbesondere aber vermag 
die Kanuner nicht der Auffassung der Beschwerdeführerin in 
Pkt. VII-4 zu folgen, daB ein Fachmann der allgemeinen 
Angabe in Dokuinent D4, Seite 5, Zeilen 12 und 13: "Nach 
Gebrauch wird der Filtereinsatz mit einem strahiungs- 
sicheren Manipulatorin den Behälter gesetzt" die im 
Schritt a) des Streitpatents enthaltenen speziellen 
MaBnahmnen entninnnt, d. h. daB bei diesem bekannten 
Verfahren die Beladung des Abfallbehàlters "am 
Kontamninierungsort" der Filterkerzen erfolgt und daB der 
Manipulator einen "den Filterkerzen betriebsmaBig 
zugeordneten Greifer" darsteilt. Die dem Dokument D4 
entnehmnbaren Sachverhalte geben dem Fachmann nach 
Auffassung der Kamxner keinerlei Hinweise, ob der genannte 
"Manipulator" am Einsatzort der Filterkerzen fest 
installiert ist, ob er zu der in Dokumnent D4 erwähnten 
Bituminieranlage gehort, oder ob er Teil einer gesonderten 
heiBen Zelle ist. Die aus Dokument D4 bekannte Vorrichtung 
weist ferner keines der Kennzeichenmerkmale des Anspruchs 
4 des Streitpatents auf. 

3.3 	Dokument Dl beschreibt ein Verfahren, bei dem 
kontamninierte Abfälle in einemn Dosierbehälter (1) 
sedimnentiert, das Sediment in einen Abfallbehàlter (6) 
umgepumpt und dort verfestigt wird, wobei die 
Durchführungsöffnungen für das Sediment und für das 
Verfestigungsinittel Teil des Abfallbehälters sind. Da 
Dokument Dl nicht entnehmbar ist, daB der Abfallbehälter 
durch einen gesonderten aufsetzbaren Deckel verschlieBbar 
1st, kommuen die dem Dokument Dl entnehntharen MaBnahmen und 
Merkmale den Gegenstãnden der Ansprüche 1 und 4 des 
Streitpatents nicht so nahe wie der Stand der Technik 
gemàB Dokument D3. 
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3.4 	Aus Dokument D2 1st ein Endlagerbehàlter für radioaktive 

Gase freisetzende Abfàlle bekannt, bei dem ein mit einem 

Deckel verschlossener Abfallbehälter mit Bindemittel 

überdeckt in einen Abschirmbehãlter eingebunden 1st, der 

durch einen zweiteiligen Doppeldeckel gasdicht 

versch1iebar ist. 

	

3.5 	Auch die aus dem im Recherchenbericht genannten Dokuinent 

DE-A-2 837 560 (D5) bekannte Vorrichtung besteht aus einem 

Abfallbehàlter (2) und einem Deponiebehãlter (1) mit 
jeweils eigenem Deckel (la, 2a). Der Deckel des Deponie-

behälters weist eine Durchführung (6) zu dessen Evakuieren 

auf, wobei der im Deponiebehälter entstehende Unterdruck 

den Deckel des Staub enthaltenden Abfallbehàlters abhebt 

und durch den Unterdruck über eine weitere Durchführungs-

öffnung (7) im Deponiebehälterdeckel Verfestigungsmittel 
angesaugt wird. 

	

3.6 	Das Verfahren gemäB Anspruch 1 und die Vorrichtung gemä8 

Anspruch 4 des Streitpatents sind somit im Sinne von 

Artikel 54 EPU neu. 

	

4. 	Erfinderische Tätigkeit 

	

4.1 	Ausgehend von Dokument D3 1st erkennbar, daB dem Streit- 

patent die Aufgabe zugrunde liegt, die Handhabung bei der 

Einbindung von Filterkerzen oder Filterkerzeneinsãtzen in 
endlagerungsfàhige Abfallbehálter zu vereinfachen. 

	

4.2 	Diese Aufgabe wird durch die in Punkt 3.1 genannten 

Unterscheidungsmerkmale B, C (bzw. Cl) und D gelöst. 

	

4.3 	Es kann dahingesteilt bleiben, ob die Angabe in Dokument 

D3, Seite 8, Absatz 1, den Deckel "im aligemeinen" als em 

verlorenes Bauteil auszubilden, den Fachmann anregt, gemâB 
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Unterscheidungsmerkmal D einen Bindeniittel-Durchführungen 
aufweisenden Dockel nach dem Einfüllen des Bindemittels 
gegen einen anderen, endlagerungsfãhigen Deckel auszu-
tauschen. Desweiteren kann es offenbleiben, ob es die von 
einem Fachmann normalerweise zu erwartende Tätigkeit 
übersteigt, gemäB Unterscheidungsmerkmal B den Abfallbe-
halter bereits während seiner Beladung in einen Abschirm-
behälter einzusetzen und die Beladung am Kontaininierungs-
ort der Filterkerzen mit Hilfe der ihnen betriebsmäl3ig 
zugeordneten Greifer vorzunehinen. Denn nach der im 
folgenden dargelegten Auffassung der Kainmer begründet das 
Unterscheidungsinerkinal C bzw. C' eine den unabhängigen 
Ansprüchen 1 und 4 zugrundeliegende erfinderische 
Tätigkeit im Sinne des Art. 56 EPU. 

4.4 	Nach Auffassung der Kainmer gibt namlich der insgesanunt 
nachgewiesene Stand der Technik dein Fachmann keinerlei 
Anregung, den in Dokument D3 verwendeten Abfallbehälter-
deckel mit semen Durchführungen und Kupplungsstellen in 
einen Abschirmbehälter einzubeziehen - d. h. anstelle des 
Deckels eines Abfallbehälters den Deckel eines ihn 
umgebenden Abschirmbehälters mit Durchführungen und 
Kupplungsstellen für das Einbindeiuittel zu versehen - und 
in einen soichen Deckel zusãtzlich zu semen Abschirm- und 
Einfüllfunktionen noch eine weitere Funktion zu 
integrieren, nàmlich die Abdichtung des Abfallbehälters 
während des Einfüllens des Bindeinittels. Sofern bei einem 
der zuin Stand der Technik gehärenden Verfahren Bindemittel 
in einen abgedichteten Abfallbehälter eingefüllt werden, 
sind die Einfülldurchführungen entweder direkt (Dokument 
Dl) oder indirekt über den Deckel (Dokumente D3 und D5) 
Bestandteil des zur Endlagerung vorgesehenen Abfall-
behälters. Bei dem aus den Dokumenten D2 und D4 bekannten 
Verfahren wird das Bindeinittel bei entferntem Deckel in 
den of fenen, unabgedichteten Abfallbehälter eingefüllt. 

PA 
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Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (Pkt. VII-

5) kann der Fachrnann also nicht auf bereits zur Verfügung 

stehende Arilagenteile zurückgreifen, urn zu dem 

Unterscheidungsmerkmal C bzw. C' zu gelangen. 

Desweiteren geben die Dokurnente Dl und D3 bis D5 dem 

Fachrnann keinerlei Hinweise auf die konstruktive 

Ausgestaltung eines Abschirmbehãlters, in dessen Inneren 

sich ein Abfallbehãlter bet indet. Aber auch bei der aus 

Dokurnent D2 bekannten Vorrichtung mit zusátzlichem 

Abschirmbehàlter ist der Abfallbehälter (1) durch einen 

eigenen Deckel (8) abgedichtet. Nach Auffassung der Kammer 

ubersteigt es die als normal anzusehenden Fãhigkeiten 

eines Fachrnanns zu erkennen, daS wàhrend eines 

Einfullvorgangs von Bindemittel in den nutzbaren Innenrauin 

(9 in Fig. 1 von Dokument D2) eines abgeschirmten 

Abfal].behälters der Deckel (13)des Abschirmbehãlters 

derart ausgebildet werden kann, daB er die 

Dichtungsfunktion für den eingesetzten Abfallbehälter mit 

überninunt. Der identische sachliche Inhalt des 

Unterscheidungsmerkmals C des Anspruchs 1 und des 

Unterscheidungsmerkmals C' des Anspruchs 4 ist somit durch 

den Stand der Technik nicht nahegelegt. Insbesondere sieht 

die Kammer entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin 

(Pkt. VII-5) hierin keine RationalisierungsmaBnahrne, die 

zu den routinemäBigen Handlungen eines Fachrnanns gehört. 

Vielmehr wird dem Fachrnann durch Dokument D5 insbesondere 

Fig. 2 eher nahegelegt, während des Einfüllens des Binde-

mittels auf eine gesonderte Abdichtung eines von einem 

AuBenbehälter dicht umschlossenen Innenbehálters vôllig zu 

verz ichten. 

4.5 	Wie in Pkt. 4.4 im einzelnen dargelegt, liegt somit dem 

Verfahren gemàB Anspruch 1 und der Vorrichtung gemáB 

Anspruch 4 des Streitpatents eine erfinderische Tätigkeit 

zugrunde. 
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Die unabhãngigen Ansprüche 1 und 4des Streitpatents 
genügen aus den oben genannten Gründen den Erfordernissen 
des Ubereinkonunens un Sinne von Artikel 102 (3) EPU. Sie 
kännen sornit in der der angefochtenen Zwischenentscheidung 
zugrundeliegenden Fassung aufrechterhalten werden. Die von 
Anspruch 1 abhàngigen Ansprüche 2 und 3 und die von 
Anspruch 4 abhängigen Ansprüche 5 bis 9 betreffen zweck-
inäBige Ausführungsarten der Gegenstãnde der Ansprüche 1 
bzw. 4 und kónnen deshalb gleichfalls aufrechterhalten 
werden. 

Bei dieser Sachlage ist deshalb das Patent in der der 
angefochtenen Zwischenentscheidung zugrunde 1 iegenden 
Fassung in geänderteni Umfang aufrechtzuerhalten. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeaiute: 	 Der Vorsitzende: 

F. Klein 	 K. Lederer 
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